
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
  
                
Az.: 50 60                Münster, 04.08.2004 
 
 
 

Rundschreiben Nr. 20 /2004 
 
 
Datenschutz im Übergang zur Grundschule 
Schreiben des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom 
27.07.2002 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Anlage übersende ich Ihnen das Schreiben des Ministeriums vom 27.07.2004 zum Da-
tenschutz im Übergang zur Grundschule sowie ein Merkblatt zum Thema; beigefügt ist eben-
falls ein Muster zur „Erklärung der Erziehungsberechtigten zum Informationsaustausch zwi-
schen Kindergarten und Grundschule“ zur Kenntnis und mit der Bitte, alle in Ihrem Zustän-
digkeitsbereich befindlichen kommunalen Tageseinrichtungen darüber zu informieren. 
Alle anderen in freier Trägerschaft befindlichen Kindertageseinrichtungen werden über ihre 
Spitzenverbände in Kenntnis gesetzt. 
 
Das Merkblatt informiert die Träger von Tageseinrichtungen über Bestimmungen des Daten-
schutzes, die von den Mitarbeiter/innen auch in der Zusammenarbeit mit der Grundschule zu 
beachten sind. 
 
Das Ministerium für Schule, Jugend und Kinder hat ein Muster für die Erklärung der Erzie-
hungsberechtigten zum Informationsaustausch zwischen Tageseinrichtungen und Grund-
schulen erarbeitet. Diese Erklärung soll dazu dienen, dass die Grundschulen Informationen 
über einzelne Kinder in den Tageseinrichtungen abfragen können.  

 

Warendorfer Straße 25, 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, 
Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 
Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 

Konto der Hauptkasse des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe: 
Westdeutsche Landesbank Münster 
BLZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129 

 

 

Servicezeiten: Montag-Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr, 14:00 - 15:30 Uhr 
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 

 

Ansprechpartner/in: 
Christa Döcker-Stuckstätte 

Tel.: 0251 591-5962 
Fax: 0251 591-275 
E-Mail: christa.doecker-stuckstaette@lwl.org 
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Stadt-/Kreisverwaltung 
- Jugendamt - 
im Bereich des  
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
 
 
nachrichtlich: 
Ministerium für Schule, Jugend und Kinder 
Kommunale Spitzenverbände 
Landschaftsverband Rheinland 
 

Landesjugendamt und Westfälische Schulen 
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Die Grundschulen wurden über dieses Verfahren bereits informiert. 
Der Datenschutz ist auf jeden Fall gesichert, wenn alle Informationen über die Kinder durch 
die Eltern an die Schule weitergeleitet werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Klaus-Heinrich Dreyer 
 
Anlage 
Anschreiben vom 27.07.2004 
Merkblatt zum Datenschutz 
Muster für die Erklärung der Erziehungsberechtigten zum Informationsaustausch zwischen 
Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschulen 
 
 


